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Alles Bahnsteig – oder was? 
 
 

Honorare bei der Planung von 
Bahnsteiganlagen! 
 
 
Bahnsteiganlagen sind im Sinne der HOAI Verkehrsanlagen und werden aktuell 
und deutschlandweit an vielen Bahnhöfen erneuert. Zu den Gleisen hin sind sie 
weitgehend standardisiert. Die Einbindung in das weitere Umfeld ist jedoch 
individuell zu planen. Werden Stützwände erforderlich, sind dies Ingenieur-
bauwerke. Soll der Bahnsteig ein Wartehaus erhalten, ist dies ein Gebäude im 
Sinne der HOAI. 
 
Frage 1: Ein Planer möchte wissen, ob er 
auch die Wartehäuser einer Bahnsteiganlage 
zu planen hätte, wenn er nur mit der Planung 
von Verkehrsanlagen beauftragt sei. 
 
Frage 2: Derselbe Planer will zudem wissen, 
ob alle erforderlichen Stützwände bei Bahn-
steiganlagen Teil des Objekts Bahnsteiganan-
lage sind. 
 
Zur Frage 1: Auf Nachfrage teilt der Planer 
mit, dass der Vertrag die Leistung wie folgt 
definiere: 

»Objektplanung Verkehrsanlage(n), § 
47 HOAI, gemäß Anlage 1.1« 

In der Anlage 1.1 zum Vertrag sind die Grund-
leistungen lt. Anlage 13 zu § 47 Abs. 2 HOAI in 
Bezug genommen. 
Welche Leistungen ein Planer schuldet, ergibt 
sich aus dem geschlossenen Vertrag (BGH, 
Urteil vom 24.06.2004 - VII ZR 259/02). Nimmt 
der Vertrag auf die HOAI Bezug, ist die HOAI 
Auslegungshilfe zur Bestimmung der vertrag-
lich geschuldeten Leistung (BGH, Urteil vom 
26.07.2007 - VII ZR 42/05).  
Lt. Vertrag haben die Parteien, unter Bezug-
nahme auf die HOAI, Grundleistungen für Ver-
kehrsanlagen „nach HOAI“ vereinbart. Bahn-
steiganlagen sind Verkehrsanlagen im Sinne 
der HOAI. Sie sind in der Objektliste der Ver-
kehrsanlagen in Anlage 13.2 zu § 48 Abs. 5 
HOAI unter lit. b) „Anlagen des Schienenver-
kehrs“ explizit genannt. Anlagen des Schie-
nenverkehrs wiederum sind vom Anwen-
dungsbereich der Verkehrsanlagen in § 45 Nr. 

3 HOAI erfasst. Lt. Vertrag schuldet der Planer 
also alle Leistungen, welche eine Verkehrsan-
lage und damit auch den Bahnsteig betreffen. 
Was er aber nicht schuldet, sind Leistungen 
eines anderen Leistungsbildes oder Fachpla-
nungsleistungen. So schuldet er weder die 
Planung für ein Gebäude, noch eine Trag-
werksplanung. 
Was die HOAI unter einem Gebäude versteht, 
zeigt die Objektliste lt. Anlage 10.2 zu § 35 
Abs. 7 HOAI. Dort sind unter der Rubrik „Infra-
struktur“ genannt: 

»Überdachungen, zum Beispiel Wet-
terschutzhäuser« 

Demnach stellen alle Überdachungen in der 
Infrastruktur und damit auch das hier zu be-
wertende Wartehaus auf einem Bahnsteig ein 
Gebäude im Sinne der HOAI dar (Seifert in 
Fuchs/Berger/Seifert, Beck’scher HOAI und 
Architektenrechtskommentar, 2016, § 35 Rdn. 
20). Demnach stellt die Planung eines Wetter-
schutzhauses im Sinne der HOAI die Planung 
eines Gebäude dar und nicht die Planung einer 
Verkehrsanlage. 
Die Antwort auf die Frage lautet also: Ist der 
Planer nur mit der Planung von Verkehrsanla-
gen beauftragt, schuldet er keine Planung für 
ein Wartehaus! 
Beauftragt der Auftraggeber den Planer mit der 
Planung eines Wartehauses, ergibt sich das 
Honorar nach den Regelungen für Gebäude 
nach § 33 ff. HOAI gesondert und eigenständig 
aus dem Honorar für die Verkehrsanlagenpla-
nung. 
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Zur Frage 2: Auf Nachfrage erläutert der Pla-
ner, dass ein Außenbahnsteig auf der Seite 
zum Gleis hin immer aus einem vorgegebenen 
Fertigteil, welches nur in der Höhe unter-
schiedlich ist, besteht. Auf der Seite zum Ge-
lände hin besteht der Außenbahnsteig aus 

einem Tiefbord und dazwischen aus einer 
Pflasterung (wie im Titelfoto erkennbar). Immer 
dann, wenn der Höhensprung zum Gelände 
hin nicht mehr durch ein Tiefbord mit Anbö-
schung überbrückt werden kann, wird eine 
Stützwand, wie Abb. 1 dargestellt, erforderlich. 

 

 
 
Abb. 1: Schnitt durch einen Bahnsteig mit 
Stützwand zum Gelände hin 
 
Die GHV sieht hier einen analogen Fall zu 
dem, wie er häufig bei Straßenverkehrsanla-
gen anzutreffen ist. Eine Straßenverkehrsanla-
ge besteht aus der eigentlichen Straße, auf der 
der PKW- und LKW-Verkehr stattfindet und 
einem Gehweg. Damit entspricht die Straße 
der Gleisanlage einer Schienenverkehrsanlage 
und der Gehweg dem Bahnsteig. Der Gehweg 
ist zur Straße hin mit einem Hochbord abge-
grenzt und zum Gelände durch ein Tiefbord 
eingefasst und erhält einen Belag. Beide Ab-
grenzungen erfolgen durch standardisierte 
Fertigteile, welche keiner gesonderten Planung 
bedürfen. Genügt der Tiefbord nicht mehr um 
einen Höhensprung zum Gelände hin auszu-
gleichen, wird auch bei einer Straßenverkehrs-
anlage eine Stützwand angeordnet. Eine sol-
che Stützwand stellt nach höchstrichterlicher 
Entscheidung (BGH, Urteil vom 30.09.2004 - 
VII ZR 192/03) ein Ingenieurbauwerk dar und 
keine Verkehrsanlage. Gilt dies für eine Stra-
ßenverkehrsanlage, kann für eine Schienen-
verkehrsanlage nichts anderes gelten. So lan-
ge ein Bahnsteig links und rechts mit standarti-
sierten Fertigteilen ausgeführt wird, sind diese 
Teil des Bahnsteigs. Ist aber, wie in Abb. 1 
dargestellt, eine individuelle Stützwand zu 

planen, stellt eine solche ein Ingenieurbauwerk 
dar. Das wird plausibel, wenn man sich vor-
stellt, dass statt einer noch kleinen Stützwand, 
wie in Abb. 1 gegeben, eine Stützwand von 3 
m Höhe erforderlich ist. Eine solche ist ohne 
Frage ein Ingenieurbauwerk, welches zudem 
aufwändige Tragwerksplanungsleistungen 
erfordert. So sind Stützbauwerke auch in Anla-
ge 12.2 zu § 48 Abs. 5 HOAI in der Gruppe 6 
explizit genannt und das bereits als Stützbau-
werke bei geringen Geländesprüngen ohne 
Verkehrsbelastung (Honorarzone I). Das zeigt, 
dass der Verordnungsgeber auch kleine 
Stützwände als Ingenieurbauwerke im Blick 
hatte, selbst wenn sie keine Verkehrsbelastung 
erhalten (wie allerdings im vorliegenden Fall 
gegeben). 
Die Antwort auf die Frage lautet also: Stütz-
wände sind eigenständige Objekte und als 
Ingenieurbauwerke getrennt von der Verkehrs-
anlage Bahnsteig abzurechnen. 
 
Fazit: Bahnsteiganlagen sind die Gehwege 
von Schienenverkehrsanlagen. Sie bestehen 
zum Gleis und zum Gelände hin aus vordefi-
nierten und standardisierten Fertigteilen. Sind 
zum Gelände hin individuell geplante Stütz-
wände erforderlich, stellen diese Ingenieur-
bauwerke dar, welche auch getrennt von der 
Verkehrsanlage zu vergüten sind. Wartehallen 
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sind im Sinne der HOAI Gebäude und damit 
keine Verkehrsanlagen, deren Planung einen 

eigenen Vergütungsanspruch nach den Rege-
lungen für Gebäude erzeugt. 
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